
Der Landtag von Niederösterreich hat am ……………………… beschlossen: 

 

Änderung des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 (NÖ ROG 2014) 

 

Das NÖ Raumordnungsgesetz 2014, LGBl. Nr. 3/2015, wird wie folgt geändert: 

 

1. § 4 Abs. 1 zweiter Satz lautet: 

„Dies gilt auch für Änderungen, 

- die einen Rahmen für künftige Projekte gemäß den Anhängen I und II der 

Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. 

Dezember 2011 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten 

öffentlichen und privaten Projekten, ABl.Nr. L 26 vom 28. Jänner 2012, S. 

1 setzen, oder 

- voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf ein Europaschutzgebiet 

erwarten lassen.“ 

 

2. § 4 Abs. 7 lautet: 

„(7) Die Landesregierung hat den Entwurf eines überörtlichen 

Raumordnungsprogrammes (einschließlich eines gegebenenfalls erarbeiteten 

Umweltberichtes) im Internet sechs Wochen zu veröffentlichen. Dabei ist darauf 

hinzuweisen, dass jedermann berechtigt ist, innerhalb dieser Frist eine schriftliche 

Stellungnahme beim Amt der NÖ Landesregierung einzubringen. Folgende 

Adressaten sind vom Entwurf mit der Einladung zu benachrichtigen, innerhalb von 

sechs Wochen eine schriftliche Stellungnahme beim Amt der NÖ Landesregierung 

einzubringen: Landtagsklubs, Umweltbehörde, betroffene Gemeinden, 

Wirtschaftskammer Niederösterreich, Kammer für Arbeiter und Angestellte in 

Niederösterreich, Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer, Kammer für 

Arbeiter und Angestellte in der Land- und Forstwirtschaft in Niederösterreich, 

Ärztekammer für Niederösterreich, Interessenvertretungen für die Gemeinden im 

Sinne des § 119 der NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000, Katholische Kirche, 

Evangelische Kirche Augsburgischen und Helvetischen Bekenntnisses, 

Militärkommando Niederösterreich, Kammer der Architekten und 

Ingenieurkonsulenten für Wien, Niederösterreich und Burgenland, 



Arbeitsmarktservice Landesgeschäftsstelle Niederösterreich, die für die 

Energieversorgung Niederösterreichs zuständigen Unternehmungen, Bundesamt für 

Eich- und Vermessungswesen, Verband land- und forstwirtschaftlicher Betriebe 

Niederösterreichs. Ist eine strategische Umweltprüfung durchgeführt worden, so ist 

der Umweltbehörde und den betroffenen Gemeinden zusätzlich der Umweltbericht 

zur Verfügung zu stellen. Die Gemeinden haben die Unterlagen zwei Wochen im 

Gemeindeamt (Magistrat) zur allgemeinen Einsicht aufzulegen oder Einsicht in diese 

Unterlagen zu gewähren und dies öffentlich kundzumachen. Dabei ist ausdrücklich 

auf die Möglichkeit hinzuweisen, beim Amt der NÖ Landesregierung eine schriftliche 

Stellungnahme einzubringen.“ 

 

3.  § 25 Abs. 4 Z 1 lautet: 

„1.  Wenn die Änderung 

- einen Rahmen für künftige Projekte gemäß den Anhängen I und II der 

Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. 

Dezember 2011 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten 

öffentlichen und privaten Projekten, ABl.Nr. L 26 vom 28. Jänner 2012, S. 

1 setzt, oder 

- voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf ein Europaschutzgebiet 

erwarten lässt,  

ist jedenfalls eine strategische Umweltprüfung durchzuführen.“ 

 

4. Im § 25a Abs. 1 erster Satz wird das Wort „Baugrundeignung“ durch das Wort 

„Baulandeignung“ ersetzt. 

 


